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Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 13. Juli 2005 hat u. a. den Zweck, eine sichere 

und effiziente Versorgung der Allgemeinheit mit Energie (Strom und Gas) zu transparen-

ten Preisen sicherzustellen.

Gemäß § 38 EnWG i. V. m. § 3 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundver-
sorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Strom aus dem Niederspannungs-
netz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV) vom 26.10.2006 in der jeweils gülti-
gen  Fassung versorgen wir Sie in Gebieten, in denen die Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH  
gemäß § 36 Abs. 2 EnWG Grundversorger ist, daher im Rahmen der Ersatzversorgung, wenn:

• vom Anschlussnutzer Strom bezogen wird, ohne dass dieser Bezug einem Stromlieferver-
trag zugeordnet werden kann, oder

• der eigentliche Stromlieferant des Anschlussnutzers keine Energie entsprechend seiner 
vertraglichen Pflichten ins Netz einspeist, bspw. infolge einer Insolvenz.

Als Grundversorger im Netzgebiet der Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH beliefern wir 
Nicht-Haushaltskunden mit registrierender Leistungsmessung im Rahmen der sogenannten 
Ersatzbelieferung nach Eintreten einer der vorgenannten Bedingungen zu den nachfolgenden 
Konditionen.

1. Preise und Lieferbedingungen

Der von Ihnen als Kunde mit registrierender Leistungsmessung in der Ersatzversorgung/Ersatz-
belieferung zu zahlende Preis für die reine Stromlieferung setzt sich zusammen aus

Arbeitspreis HT-/ NT-Zeit Grundpreis

27,00 Cent/kWh 100,00 €/Monat

Die zuvor genannten Preise erhöhen sich um
• das an den Netzbetreiber abzuführende Netznutzungsentgelt in der jeweils vom Netzbe-

treiber kalkulierten Höhe auf Grundlage der von der zuständigen Regulierungsbehörde 
nach Maßgabe des § 21a EnWG i. V. m. der ARegV, StromNEV und sonstigen  Bestimmun-
gen des EnWG festgesetzten Erlösobergrenze in der jeweils gültigen Höhe,

• die vom Netzbetreiber erhobene und von den Übertragungsnetzbetreibern festgelegte 
Umlage nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) in der jeweils gültigen Höhe,

• die vom Netzbetreiber erhobene Offshore-Netzumlage nach § 17f Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG) in der jeweils gültigen Höhe,

• die an den Netzbetreiber abzuführende Konzessionsabgabe, deren Höhe sich nach dem 
Netzbetreiber und der betreffenden Kommune vereinbarten Konzessionsabgabensatz 
richtet,

• die Entgelte für Messstellenbetrieb, Messung und Abrechnung, die die Stadtwerke Frank-
furt (Oder) GmbH an den Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber in der jeweils gültigen 
Höhe zu leisten haben,
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Hiermit beauftrage ich die Stadtwerke mit der Lieferung von Strom für die vorgenannte Verbrauchsstelle. Die Lieferung von Strom erfolgt zu den Bedingungen der „Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz“ (Stromgrundversorgungs-
verordnung-StromGVV) (BGBl.I Nr.50, S.2391) und den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH zur GasGVV und StromGVV in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. Diese sind wesentliche Bestandteile des Vertrags. Die vorgenannten Bedingungen sind diesem Formular beigefügt. Sie können diese auf unserer Internetseite 
www.stadtwerke-ffo.de/strom/veroeffentlichungen einsehen und downloaden. Wir halten diese ebenso in unserem Kundencentrum, Karl-Marx-Str. 195, 15230 Frankfurt (Oder) für 
Sie bereit. Ich bevollmächtige hiermit die Stadtwerke, soweit erforderlich, den für die vorgenannte Verbrauchsstelle derzeit bestehenden Liefervertrag zu kündigen und die 
erforderlichen Verträge mit dem örtlichen Netzbetreiber abzuschließen.
□ IIcchh  bbiinn  ddaammiitt  eeiinnvveerrssttaannddeenn,,  ddaassss  ddiiee  SSttaaddttwweerrkkee  mmiicchh  ttaaggssüübbeerr  uunnaauuffggeeffoorrddeerrtt  tteelleeffoonniisscchh  uunndd//ooddeerr  ppeerr  EE--MMaaiill  aauucchh  nnaacchh  BBeeeennddiigguunngg  ddeess  LLiieeffeerrvveerrttrraaggeess  üübbeerr  eeiiggeennee  PPrroodduukkttee

uunndd  DDiieennssttlleeiissttuunnggeenn  iimm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  mmiitt  ddeerr  SSttrroomm--  uunndd//ooddeerr  GGaassvveerrssoorrgguunngg  iinnffoorrmmiieerreenn..
Sie können dieses Einverständnis jederzeit gegenüber der Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Karl-Marx-Straße 195, 15230 Frankfurt (Oder) per Fax: 0335/5533-490 oder per E-Mail: 
service@stadtwerke-ffo.de widerrufen. Dasselbe gilt, wenn Sie keine Produktinformationen von uns per Post wünschen.

Bei Zahlung mittels SEPA-Lastschriftmandat erhält der Kunde in der Turnusrechnung einen Bonus in Höhe von 7,14 
Euro (Brutto). Hinweise zu anderen Zahlungswegen finden Sie auf der nächsten Seite (Seite 2)

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Stadtwerke Frankfurt (Oder) 
GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zu-
gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadtwerke Frank-
furt (Oder) GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be-
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN: 
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• die Umlage auf Grund des Erneuerbaren-Energie-Gesetzes (EEG) in der jeweils gültigen 
Höhe,

• die Umlage auf Grund des Gesetzes für die Modernisierung und den Ausbau der 
Kraft-Wärme-Kopplung (KWKG) in der jeweils gültigen Höhe,

• die Umlage auf Grund der Verordnung zu abschaltbaren Lasten (ALastV) in der jeweils 
gültigen Höhe,

• die Energiesteuer in der jeweils gültigen Höhe.

Zu den zuvor aufgeführten Preisen/Preisbestandteilen wird die gesetzliche Umsatzsteuer in der 
jeweils gültigen Höhe (derzeit 19 %) erhoben.

2. Vertragliche Regelungen

Der Vertrag beginnt  gemäß  § 38 EnWG mit dem Tag, ab dem der Bezug durch den Netzbetrei-
ber keiner Lieferung oder keinem bestimmten Liefervertrag zugeordnet werden kann, zu lau-
fen. Änderungen der Ersatzversorgungspreise werden vor In-Kraft-Treten gemäß den geltenden 
Verordnungen veröffentlicht und sind auf unserer Homepage unter www.stadtwerke-ffo.de  
ersichtlich.

3. Gültigkeit

Grundsätzlich dauern Ersatzversorgung sowie Ersatzbelieferung bis zu drei Monate. Zur Si-
cherstellung, dass Sie auch danach mit Strom beliefert werden, müssen Sie in dieser Zeit einen 
Stromliefervertrag abschließen.

Wir freuen uns natürlich, wenn Sie diesen Stromliefervertrag mit uns abschließen. Für ein 
Beratungsgespräch zu unseren Produkten sowie zu Ihren Fragen rund um das Thema Energie-
versorgung stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie ebenfalls im Internet unter www.stadtwerke-ffo.de

* Nicht-Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die Energie für berufliche, landwirtschaftliche 
oder gewerbliche Zwecke kaufen und einen Jahresverbrauch von über 10.000 kWh haben.
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Ausführliche Preisinformationen erhalten Sie in unserem Kundencentrum in den Lenné Passagen:

Karl-Marx-Straße 195 Montag       9 – 14 Uhr Service-Telefon: (03 35) 55 33-300

15230 Frankfurt (Oder)  Dienstag       9 – 18 Uhr www.stadtwerke-ffo.de

 Mittwoch  geschlossen E-Mail: service@stadtwerke-ffo.de

 Donnerstag  9 – 18 Uhr 

 Freitag  9 – 14 Uhr


